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§ 1 Einleitung

Dem Tarifvertragsrecht in den USA kommt eine herausragende Bedeutung zu. 
Mittels Tarifverträgen möchte der Gesetzgeber eine Art industrielle Selbstver-
waltung durch die beteiligten Tarifparteien schaffen, indem sämtliche Konflikte 
möglichst ohne eine staatliche Intervention gelöst werden. Dadurch soll eine Sta-
bilisierung des wirtschaftlichen Friedens gewährleistet werden. Gleichzeitig ent-
halten Tarifverträge umfangreiche Bestimmungen zur Regulierung des gesamten 
Arbeitsverhältnisses. Individualarbeitsverträge werden dadurch weitestgehend 
verdrängt:

„The present federal policy is to promote industrial stabilization through the col-
lective bargaining agreement. […] The collective bargaining agreement states 
the rights and duties of the parties. It is more than a contract […]. The collec-
tive agreement covers the whole employment relationship. [...] A collective bar-
gaining agreement is an effort to erect a system of industrial self-government.“1

Das Tarifvertragsrecht wird vornehmlich durch zwei Bundesgesetze geprägt. Der 
allgemeine National Labor Relations Act regelt die kollektive Beziehung in den 
meisten Industriebereichen. Der ältere Railway Labor Act beschränkt sich nicht – 
wie etwa der Name vermuten lässt – auf die Eisenbahnindustrie, sondern ist auch 
im Sektor der Luftfahrt anzuwenden. Obwohl der Railway Labor Act damit eine 
große Anzahl von Arbeitnehmern erfasst, wenngleich nicht in einem mit dem 
National Labor Relations Act vergleichbaren Ausmaß, findet das Gesetz selbst in 
den USA vergleichsweise wenig Beachtung und ist verhältnismäßig unbekannt. 
Sowohl in der Wissenschaft als auch in der Lehre liegt der Fokus klar auf dem 
allgemeinen Tarifvertragsrecht, während sich nur wenige mit dem Railway Labor 
Act auseinandersetzen.2

Diese geringe Aufmerksamkeit wird der Bedeutung der Bestimmungen des 
Railway Labor Act nicht gerecht. Dem Gesetz gelingt es, dass Tarifkonflikte im 
Bereich der Luftfahrt in aller Regel ohne die Durchführung von Arbeitskampf 

1 United Steelworkers v. Warrior & Gulf Navigation Co., 363 U.S. 574, 578 (1960).
2 So bereits Northrup, The Railway Labor Act – Time for Repeal?, S. 442.
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und damit ohne Unterbrechungen des zwischenstaatlichen Handels gelöst 
werden. In den vom Railway Labor Act erfassten Branchen eskaliert eine tarif-
vertragliche Auseinandersetzung nur selten in Maßnahmen des Arbeitskampfs. 
2010 hat das National Mediation Board zuletzt einen Streik durch Arbeitnehmer 
einer Fluggesellschaft dokumentiert.3 In einer inoffiziellen Statistik des Bureau 
of Labor Statistics wurden für den Railway Labor Act die letzten größeren Unter-
brechungen aufgrund von Arbeitskampf in der Eisenbahnindustrie 1994 und in 
der Luftfahrt 2006 dokumentiert.4 Das allgemeine Tarifvertragsrecht in den USA 
ist dagegen weniger geeignet, Arbeitskampf in ähnlich effektiver Weise zu ver-
hindern.5

Wie bekannt, zeichnet sich das Bild in Deutschland ebenfalls anders. Der 
deutsche Flugverkehr ist konstant von aus Tarifkonflikten entstehenden Beein-
trächtigungen geprägt, die sich nicht nur auf die betroffenen Fluggäste nachteilig 
auswirken, sondern auch erhebliche Kosten für die bestreikten Unternehmen 
verursachen. In den letzten Jahren gab es eine Reihe von umfangreichen Tarif-
konflikten. Naturgemäß ist dabei stets eine Vielzahl von Passgieren betroffen. 
Unabhängig vom tarifrechtlichen Regime kann bereits ein Streiktag erhebliche 
tatsächliche und finanzielle Auswirkungen auf die Beteiligten wie für die Passa-
giere haben.6

Der härteste Tarifkonflikt, den die größte deutsche Fluggesellschaft Luft-
hansa führen musste, dauerte knapp fünf Jahre und konnte erst 2017 beigelegt 
werden. Insgesamt hat dieser zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit 
ausgetragene Tarifkonflikt Kosten in Höhe von EUR 500 Mio. verursacht. Mehr 

3 http://www.nmb.gov/services/mediation/airline-strikes/ [Stand: 13. Februar 2019].
4 https://www.bls.gov/ces/publications/strike-history.htm#2017 [Stand: 29. Oktober 2020].
5 Das Bureau of Labor Statistics hat für die Jahre 2017 und 2016 sieben, bzw. 15 Arbeitsnieder-

legungen erfasst, an denen jeweils mehr als 1.000 Arbeitnehmer beteiligt waren, vgl. https:// 
www. bls. gov/ wsp/ monthly_ listing.htm [Stand: 12. Juni 2019]. 2018 gab es sogar 20 größere 
Arbeitsniederlegungen, vgl. https://www.bls.gov/news.release/archives/wkstp_ 02082019.
htm [Stand: 29. Oktober 2019]. In den Statistiken werden Maßnahmen des Arbeitskampfs 
nicht berücksichtigt, bei denen weniger als 1.000 Arbeitnehmer beteiligt sind. Die Anzahl 
dieser Streiks liegt nochmals deutlich höher.

6 In dem der Entscheidung Am. Airlines, Inc. v. Allied Pilots Ass’n, 53 F.Supp.2d 909, 937 (N.D. 
Tex. 1999) zugrundeliegenden Fall verursachten zwei Streiktage einen Schaden in Höhe von ca. 
USD 45 Mio. Bei der Lufthansa verursachen Pilotenstreiks ebenfalls Kosten in Höhe von rund 
EUR 20 Mio., vgl. https://www.boerse.de/nachrichten/Deutsche-Lufthansa-Streikkosten- 
explodieren/7720950 [Stand: 29. Oktober 2020].
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als 1,7 Mio. Passagiere waren an 29 Streiktagen von den ca. 14.900 gestrichenen 
Flügen betroffen.7 An einem einzelnen Streiktag ist der Ausfall von etwa 900 Flü-
gen nicht ungewöhnlich. Durch einen Ausfall von Flügen in dieser Anzahl an 
einem einzelnen Tag entsteht ein Schaden in Höhe von ca. EUR 15 Mio.8 Trotz 
der Einigung mit der Vereinigung Cockpit steht die Lufthansa bereits mitten in 
ihrem nächsten Tarifkonflikt mit der Unabhängigen Flugbegleiter Organisation. 
Diese hat den ursprünglich bis 2023 gültigen Tarifvertrag Anfang 2019 gekün-
digt. Zum Jahresende 2019 kam es zu mehreren Streiks, in deren Folge ca. 2.000 
Flüge ausgefallen sind.9

2018 ist es ver.di gelungen, bei der Fluggesellschaft Ryanair in Deutschland 
erstmals einen Tarifvertrag für Flugbegleiter durchzusetzen.10 Diesem Erfolg 
ging ebenfalls ein umfangreicher Arbeitskampf voraus. Allein am 28.  Septem-
ber 2018 musste Ryanair 190 Flüge streichen. Dabei konnten ca. 30.000 Passa-
giere ihren Flug nicht antreten. Bereits am 12. September 2018 sind 150 Ryan-
air-Flüge ausgefallen.11 Finden Tarifkonflikte in anderen EU-Ländern statt, sind 
deutsche Flugreisende davon ebenfalls regelmäßig betroffen, insbesondere dann, 
wenn dadurch von und nach Deutschland durchgeführte Flüge ausfallen. Die 
skandinavische Airline SAS musste zwischen dem 26. und dem 30. April 2019 
über 2.500 Flüge streichen. Allein diese Arbeitsniederlegung hat sich auf etwa 
270.000 Passagiere ausgewirkt. Obwohl der Tarifkonflikt nur in Schweden, Nor-
wegen und Dänemark bestand, waren etliche Flüge insbesondere nach Frankfurt, 
München und Berlin betroffen.12

Ziel dieser Arbeit soll es sein, die wesentlichen Aspekte des Railway Labor 
Act aus der Perspektive der Luftfahrt aufzuarbeiten und in einer systematischen 
Weise darzustellen. Dadurch wird ein Einblick in das amerikanische Tarifver-
tragsrecht im Bereich der Luftfahrt gewährt. Dabei ist es insbesondere interessant, 

7 http://www.airliners.de/lufthansa-piloten-einigung-streit/40960 [Stand: 29. Oktober 2020].
8 https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/lufthansa-verliert- durch- pilotenstreik- 

taeglich-15-mio-euro-14551821.html [Stand: 29. Oktober 2020].
9 https://www.zeit.de/wirtschaft/2020- 01/tarifkonflikt- schlichtung- lufthansa- flugbegleiter- 
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weshalb und mit welchen Mitteln es dem Gesetzgeber gelungen ist, Unterbre-
chungen des zwischenstaatlichen Handels durch Tarifkonflikte bei Fluggesell-
schaften quasi gänzlich zu vermeiden.

Dazu sollen zunächst die legislativen und historischen Hintergründe (§ 2) 
erläutert werden. Dieser Rückblick auf die Entstehungsgeschichte des Railway 
Labor Act ist notwendig, um die Motive des Gesetzgebers und den Sinn und 
Zweck der zentralen Bestimmungen zu verdeutlichen.

Anschließend folgt ein allgemeiner Überblick über den Railway Labor Act 
(§ 3) mit Erläuterungen zur Systematik des Tarifvertragsrechts, der Gesetzge-
bungskompetenz und dem Verhältnis zum Landesrecht. Gleichzeitig werden die 
für das Tarifvertragsrecht relevanten Organe und Behörden, deren Kompeten-
zen sowie der Anwendungsbereich des Railway Labor Act analysiert.

Nach der Darstellung der Grundlagen wird der Vorgang des gewerkschaft-
lichen Zusammenschlusses („Representation Dispute“) untersucht und die wich-
tigsten Unterschiede zum National Labor Relations Act herausgearbeitet (§ 4).

Nach den Erläuterungen eines Representation Dispute wird im Hauptteil der 
Arbeit dargelegt, wie ein Tarifvertrag im Anwendungsbereich des Railway Labor 
Act zustande kommt, wobei das gesamte Verfahren zur Lösung eines Regelungs-
streits, inklusive der Friedenspflicht und des Arbeitskampfrechts, berücksichtigt 
wird (§ 5 A.). Sobald sich die Tarifparteien auf einen Tarifvertrag geeinigt haben, 
werden in dem Geltungszeitraum des Vertrags die Schlichtung von Rechtsstrei-
tigkeiten sowie die Laufzeit bzw. die Frage nach den Möglichkeiten einer Los-
lösung von einem Tarifvertrag relevant (§ 5 B.)

Im abschließenden Kapitel (§ 6) folgt eine knappe Stellungnahme zur Ver-
handlungsparität im Railway Labor Act. Die Arbeit schließt mit einer Zusam-
menfassung (§ 7).
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